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Mit der Arbeitnehmer:innen-
veranlagung Steuer sparen



Jährlich versäumen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
sich Millionen an Euro vom 
Finanzamt zurückzuholen. Sie 
machen keine Arbeitnehmer: 
innenveranlagung und verschenken 
damit im Schnitt 900 Euro pro Jahr, 
die sie sonst für ihr Leben gut 
nutzen könnten.

Die Arbeitnehmer:innen-
veranlagung kann digital 
(FinanzOnline) oder auch noch in 
analoger Form (Formular in 
Papierform) von jedem selbst 
eingebracht werden. Die Steuer-
expertinnen und Steuerexperten 
der Arbeiterkammer Kärnten 
beraten Sie zu allen Steuervor-
teilen und sind Ihnen bei der 
Durchführung der Arbeitnehmer: 
innenveranlagung gerne behilflich.

Günther Goach
Präsident der
Arbeiterkammer Kärnten

Jeder einzelne Euro zählt. 
Angesichts der anhaltenden 
Teuerung gilt diese Devise mehr 
denn je. Die Kleine Zeitung 
berichtet auf all ihren Kanälen 
regelmäßig über Unter-
stützungsleistungen, gesetzliche 
Änderungen und Tipps zum 
Sparen im Alltag. Deshalb sind 
wir auch diesmal gern
wieder Partnerin bei den 
Steuerspartagen der 
Arbeiterkammer Kärnten.

Die Expertinnen und Experten 
unterstützen Sie dabei, Steuern 
zu sparen und zurückzuholen. 
Was der Staat nimmt, um unser 
Gesellschaftssystem aufrecht-
zuerhalten, gibt er zum Teil auch 
wieder zurück. Informieren Sie 
sich bei den AK-Sprechtagen!

Wolfgang Fercher
Chefredakteur Kleine Zeitung
Kärnten und Osttirol

Impressum
Herausgeber, Medieninhaber und Verleger:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten,
Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
Für den Inhalt verantwortlich: AK Wien
Titelfoto: © goodluz - stock.adobe.com
Fotos: AK Kärnten, Kleine Zeitung/Weichselbraun 
Druck: Bösmüller Print Management GmbH & Co. KG

Stand: Januar 2026



Familienbonus Plus, Alleinverdiener-, 
Alleinerzieher-, Unterhaltsabsetzbetrag: 
Ihnen als Eltern stehen einige Steuerer-
leichterungen zu, die Sie nur durch die 
ANV bekommen. Dieser Ratgeber zeigt 
Ihnen, wie die ANV gelingt.

! ANV – Arbeitnehmer:­
innenveranlagungveranlagung 
In dieser Broschüre wird immer 
die Abkürzung ANV verwendet.

WIE ELTERN MIT DER ARBEITNEHMER:INNEN-
VERANLAGUNG STEUER SPAREN

STEUERTIPPS 
FÜR ELTERN



24/7 
ONLINE
Die AK Website steht  
Ihnen rund um die Uhr mit  
Rat und Tat zur Seite – mit vielen  
aktuellen Infos und Services zu  
Arbeitsrecht, Konsumentenschutz,  
Bildung oder Wohnen.  
Egal wo Sie sind – wir sind für Sie da.
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Die Homepage der AK ist rund um die Uhr 
für Sie da. Ob Onlineratgeber, Servicerechner 
oder Broschüren: Mit unseren Servicetipps zu 
Arbeitsrecht, K
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Welche Entlastungen 
gibt es für Familien mit 
Kindern? 
Familienbonus Plus 
Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. Sie erhalten ihn, 
so lange für Ihr Kind die Familienbeihilfe zusteht.

Weitere Entlastungen 
Der Mehrkindzuschlag, der SV-Bonus und eine mögliche Steuer
gutschrift beim Wiedereinstieg in den Beruf.

LESEN SIE HIER, WAS SIE BEI DEN ENTLASTUNGEN 
BERÜCKSICHTIGEN MÜSSEN. 
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Welche Entlastungen gibt es für Familien mit Kindern? 

Familienbonus Plus
Eltern stehen bestimmte Steuererleichterungen zu, 
die mit der ANV beantragt werden können. 

! Für alles, was Sie für Ihre Kinder im Rahmen der ANV ab-
schreiben, brauchen Sie zusätzlich zum Formular L 1 für je-
des Kind das Formular L 1k bzw. L 1k-bF. Wenn bei Ihnen 
keine Pflichtveranlagung vorliegt, haben Sie 5 Jahre Zeit, 
Ihre ANV einzureichen: Für 2025 muss die ANV spätestens 
am 31. Dezember 2030 an das Finanzamt geschickt werden.

Auch wenn Sie bereits einen Steuerbescheid aufgrund der automati-
schen Veranlagung erhalten haben, können Sie innerhalb der 5 Jahre 
selbst eine ANV beantragen.

Familienbonus Plus 

Sie können für jedes Ihrer Kinder, für das Ihnen oder Ihrem:Ihrer 
Partner:in die Familienbeihilfe zusteht, den Familienbonus Plus bean-
tragen. Dieser beträgt: 

■ 166,68 Euro pro Monat –
bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

■ 58,34 Euro pro Monat – bei volljährigen Kindern

Sie können sich den Familienbonus Plus auch mit Ihrem:Ihrer 
Partner:in teilen. Dann kann jeder von Ihnen 83,34 Euro bzw.  
29,17 Euro pro Monat und Kind steuerlich geltend machen.

Die Aufteilung des Familienbonus Plus ist nur dann sinnvoll, 
wenn Sie beide so viel verdienen, dass Sie auch Lohnsteuer 
in Höhe des Familienbonus Plus bezahlen.
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Getrennt lebende Eltern 

Sie erhalten für Ihr Kind, das bei Ihnen im Haushalt lebt, Unterhaltszah-
lungen? Dann können Sie für jeden Monat, für den Sie Familienbeihilfe 
beziehen, den Familienbonus Plus beantragen.

Auch als unterhaltszahlender Elternteil steht Ihnen der Familienbonus 
Plus zu – und zwar für jeden Monat, für den Sie Anspruch auf den 
Unterhaltsabsetzbetrag haben.

Als getrennt lebende Eltern mit Anspruch auf Familienbonus Plus 
haben Sie grundsätzlich 2 Möglichkeiten:

■ Sie vereinbaren, dass nur ein Elternteil den Familienbonus Plus
alleine geltend macht. Dann beträgt der Familienbonus Plus
166,68 Euro bzw. 58,34 Euro pro Monat

■ Sie teilen sich den Familienbonus Plus. Dann beträgt dieser für Sie
beide jeweils 83,34 Euro bzw. 29,17 Euro monatlich

So beantragen Sie den Familienbonus Plus

Folgende 2 Möglichkeiten gibt es:

■ Rückwirkend im Rahmen der ANV
Für abgelaufene Kalenderjahre können Sie den Familienbonus Plus
nachträglich im Zuge der ANV beantragen.

■ Laufend über die Lohnverrechnung
Während des aktuellen Jahres können Sie den Familienbonus
Plus mit dem Formular E 30 laufend bei Ihrem:Ihrer Arbeitgeber:in
berücksichtigen lassen. In diesem Fall wird der Familienbonus Plus
automatisch jeden Monat von Ihrer Lohnsteuer abgezogen.

AK Infoservice
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Welche Entlastungen gibt es für Familien mit Kindern? 

! Auch wenn Sie den Familienbonus Plus laufend über die 
Lohnverrechnung berücksichtigen lassen, müssen Sie ihn 
bei der ANV beantragen. Tun Sie das nicht, fordert das 
Finanzamt den berücksichtigten Familienbonus Plus von 
Ihnen zurück.

! Sie haben den Familienbonus Plus in der Lohnverrechnung 
berücksichtigen lassen? Und stellen am Ende des Jahres 
fest, dass eine andere Aufteilung mit dem anderen Eltern-
teil günstiger gewesen wäre? Dann können Sie die Auftei-
lung mit der ANV nachträglich über das Finanzamt ändern 
lassen.

Weitere Entlastungen
Mehrkindzuschlag

Ab dem 3. Kind und für jedes weitere, für das Ihnen die Familienbeihilfe 
zusteht, haben Sie Anspruch auf den Mehrkindzuschlag. Vorausge-
setzt, Ihr Familieneinkommen hat im vergangenen Kalenderjahr weni-
ger als 55.000 Euro betragen. Der Mehrkindzuschlag beträgt für die 
Jahre 2024 und 2025 24,40 Euro pro Monat.

Wiedereinstieg nach der Elternkarenz

Die monatliche Lohnsteuer wird so berechnet, als ob Sie Ihr Gehalt 
12-mal bekämen. Kehren Sie erst im Laufe des Jahres in Ihren Beruf
zurück, ist die einbehaltene Lohnsteuer im Vergleich zu Ihrem Jahres-
einkommen zu hoch.

Durch die ANV wird Ihre Lohnsteuer auf Basis Ihres tatsächlichen 
Jahreseinkommens neu berechnet. Daraus ergibt sich meistens eine 
Steuergutschrift, auch wenn Sie sonst eventuell nichts geltend machen 
können. 
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SV-Bonus (Negativsteuer)

Wenn Ihr Einkommen im Jahr 2025 weniger als 29.743 Euro beträgt, 
erhalten Sie für Ihre bezahlten Sozialversicherungsbeträge mit der ANV 
einen Bonus. Für 2026 beträgt die Einkommensgrenze 30.259 Euro.

Das kann z. B. bei Teilzeitbeschäftigten, Lehrlingen oder Personen der 
Fall sein, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben. 

Was bekommen Sie mit der ANV 2025 erstattet?

■ 55 Prozent der bezahlten Sozialversicherungsbeiträge,
max. 1.277 Euro jährlich

■ Haben Sie Anspruch auf das Pendlerpauschale, erhöht sich der
SV-Bonus auf max. 1.398 Euro

Für Einkünfte aus einem freien Dienstvertrag oder 
Werkvertrag steht Ihnen kein SV-Bonus zu. 

Kindermehrbetrag

Sie haben Kinder, für die Sie mehr als 6 Monate im Jahr Familienbei-
hilfe erhalten, Sie zahlen aber nur sehr wenig oder keine Lohnsteuer? 
Dann erhalten Sie unter bestimmten Voraussetzungen den Kindermehr-
betrag:

Den Kindermehrbetrag erhalten Sie, wenn Sie an mindestens 30 Tagen 
steuerpflichtige aktive Einkünfte erzielen oder ganzjährig Kinderbe-
treuungs- bzw. Wochengeld oder Pflegekarenzgeld bezogen haben. 
Außerdem muss einer der folgenden Punkte für Sie zutreffen:

■ Sie haben Anspruch auf den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherab-
setzbetrag

■ Der Familienbonus Plus wirkt sich auch bei Ihrem:Ihrer Partner:in
nicht in Höhe von zumindest 700 Euro pro Kind aus

Der Kindermehrbetrag beträgt bis zu 700 Euro jährlich pro Kind und 
wird Ihnen als Negativsteuer ausbezahlt. Erfüllen sowohl Sie als auch 

AK Infoservice
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Welche Entlastungen gibt es für Familien mit Kindern? 

Ihr:e Partner:in die Voraussetzungen, erhält der familienbeihilfenbezie-
hende Elternteil den Kindermehrbetrag.

Negativsteuer für Alleinverdienende und -erziehende 

Alleinerziehende und Alleinverdienende, deren Einkommen so gering 
ist, dass keine Lohnsteuer anfällt, erhalten zusätzlich den Alleinverdie-
ner- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag (AVAB bzw. AEAB) als Negativ-
steuer ausbezahlt.

Die Negativsteuer beim AVAB bzw. AEAB und beim Kinder-
mehrbetrag steht Ihnen auch bei Einkünften aus einem freien 
Dienstvertrag oder Werkvertrag zu.



IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WELCHE VORAUS
SETZUNGEN BEI DIESEN ABSETZBETRÄGEN GELTEN. 

22

Alleinverdienende, Alleinerziehende und Unterhaltszahlende 
Der Alleinverdienerabsetzbetrag, der Alleinerzieherabsetzbetrag und 
der Unterhaltsabsetzbetrag. 

Was gilt bei den 
Absetzbeträgen AVAB, 
AEAB und UHAB? 



11www.arbeiterkammer.at

Was gilt bei den Absetzbeträgen AVAB, AEAB und UHAB? 

Alleinverdienende, Alleinerziehende 
und Unterhaltszahlende
Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB)

Um den AVAB zu bekommen, müssen Sie 3 Voraussetzungen erfüllen: 

■ Sie oder Ihr:e Partner:in haben für mind. ein Kind mehr als 6 Monate
im Kalenderjahr Anspruch auf die Familienbeihilfe

■ Sie waren mehr als 6 Monate im Kalenderjahr verheiratet, in einer
eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft

■ Die Einkünfte Ihres Partners:Ihrer Partnerin überschreiten im Kalen-
derjahr den Grenzbetrag nicht

Für 2025 beträgt der jährliche Grenzbetrag 7.284 Euro. Für 2026 gilt 
ein Grenzbetrag von 7.411 Euro.

Höhe des AVAB  
Dafür ist ausschlaggebend, wie viele Kinder Sie haben. Maßgeblich 
sind nur die Kinder, für die mehr als 6 Monate im Kalenderjahr An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht. Der Absetzbetrag beträgt 2025: 

■ Bei 1 Kind: 601 Euro pro Kalenderjahr
■ Bei 2 Kindern: 813 Euro pro Kalenderjahr
■ Für jedes weitere Kind: + 268 Euro pro Kalenderjahr

Der AVAB beträgt für das Kalenderjahr 2026 für ein Kind 612 Euro, für 
2 Kinder 828 Euro und für jedes weitere Kind zusätzlich 273 Euro.

So beantragen Sie den AVAB: 
■ Mit der ANV im Nachhinein für vergangene Kalenderjahre

■ Bei Ihrem:Ihrer Arbeitgeber:in mit dem Formular E 30 während des
aktuellen Kalenderjahres – dann wird der AVAB automatisch jeden
Monat anteilig von Ihrer Lohnsteuer abgezogen
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Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB)

Mit dem AEAB werden Alleinerziehende genauso entlastet wie Allein-
verdienende durch den AVAB. Die Beträge und Antragsmöglichkeiten 
sind identisch. 

Voraussetzungen für den AEAB: 
■ Sie haben für mindestens ein Kind mehr als 6 Monate im Kalender-

jahr Anspruch auf Familienbeihilfe

■ Sie waren mehr als 6 Monate im Kalenderjahr nicht in einer aufrech-
ten Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft

! Auch wenn Sie den AVAB bei Ihrem:Ihrer Arbeitgeber:in in 
der monatlichen Lohnverrechnung berücksichtigen lassen, 
müssen Sie ihn bei der ANV beantragen. Tun Sie das nicht, 
fordert das Finanzamt den berücksichtigten AVAB bzw. 
AEAB von Ihnen zurück.

Unterhaltsabsetzbetrag (UHAB)

Ihre Kinder leben nicht bei Ihnen, Sie leisten aber den gesetzlichen 
Unterhalt? Dann haben Sie Anspruch auf den UHAB – vorausgesetzt, 
Sie erfüllen diese 3 Bedingungen: 

■ Ihre Kinder leben nicht bei Ihnen im Haushalt, aber in Österreich,
der EU, einem EWR-Staat oder der Schweiz (EWR: EU mit Island,
Liechtenstein, Norwegen)

■ Sie haben keinen Anspruch auf die Familienbeihilfe für diese Kinder

■ Sie leisten nachweislich den gesetzlichen Unterhalt für diese Kinder

Unterhaltsleistungen mit schriftlicher Vereinbarung
Der volle UHAB steht Ihnen für das Kalenderjahr dann zu, wenn Sie 
den Unterhalt z. B. aufgrund eines Gerichtsurteils, eines gerichtlichen 
oder behördlichen Vergleichs oder einer außerbehördlichen Vereinba-
rung in vollem Umfang für das Kalenderjahr geleistet haben. 

AK Infoservice
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Was gilt bei den Absetzbeträgen AVAB, AEAB und UHAB? 

Unterhaltsleistungen ohne schriftliche Vereinbarung
Gibt es für die Höhe der Unterhaltsleistung weder ein Gerichtsurteil 
noch eine außerbehördliche Einigung (schriftlicher Vertrag), kann der 
UHAB nur berücksichtigt werden, wenn diese 3 Voraussetzungen ge-
geben sind:

■ Es gibt eine schriftliche Bestätigung von der empfangsberechtigten
Person, aus der die Höhe des vereinbarten Unterhalts hervorgeht

■ Der Unterhaltsverpflichtung wurde in vollem Ausmaß nachgekommen

■ Die Durchschnittsbedarfssätze wurden nicht unterschritten

Durchschnittsbedarfssätze nach Alter des Kindes für 2025:
■ Bis   5 Jahre: 350 Euro
■ Bis   9 Jahre: 440 Euro
■ Bis 14 Jahre: 540 Euro
■ Bis 19 Jahre: 670 Euro
■ Über 19 Jahre: 770 Euro

Den UHAB können Sie nur für die Monate geltend machen, 
für die Sie zumindest rechnerisch den vollen Unterhalt 
geleistet haben. 

Der UHAB beträgt 2025 monatlich: 
■ Für 1 Kind: 37 Euro
■ Für 2 Kinder: 92 Euro
■ Für jedes weitere Kind: + 73 Euro

Der UHAB für 2026 beträgt monatlich für ein Kind 38 Euro, für 2 Kinder 
94 Euro und für jedes weitere Kind zusätzlich 75 Euro.

Unterhalt für Kinder im Ausland

Zahlen Sie für ein Kind Unterhalt, das außerhalb der EU bzw. des EWR 
oder der Schweiz lebt, gilt der UHAB nicht für Sie. Sie können die 
Unterhaltszahlungen aber als außergewöhnliche Belastung geltend 
machen: 50 Euro pro Kind im Monat bzw. die Hälfte des geleisteten 
Unterhalts, wenn der Unterhalt im Aufenthaltsland des Kindes ange-
messen ist.



Außergewöhnliche Belastungen bei Kindern 
Von auswärtigen Berufsausbildungen bis zu Ausgaben für eine 
Behinderung. 

Was gilt bei außerge-
wöhnlichen Belastungen 
bei Kindern? 

HIER ERFAHREN SIE, WELCHE AUSSERGEWÖHNLICHEN 
BELASTUNGEN ES FÜR ELTERN GIBT. 

33
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Was gilt bei außergewöhnlichen Belastungen bei Kindern? 

Außergewöhnliche Belastungen 
für Kinder
Kinderbetreuungskosten bei Alleinerziehenden

Wenn Sie alleinerziehend sind, dann können Sie die Kosten der Kinder-
betreuung  bis zur Vollendung der allgemeinen Schulpflicht abschrei-
ben. Die Kosten werden Ihnen als außergewöhnliche Belastung mit 
Selbstbehalt anerkannt.

Auswärtige Berufsausbildung

Wenn Ihr Kind außerhalb Ihres Wohnortes eine Schule besucht, ein 
Studium absolviert oder eine Lehre macht, können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen zusätzlichen Freibetrag geltend machen. 

Der Freibetrag beträgt 110 Euro monatlich für jeden angefangenen 
Ausbildungsmonat. Erstreckt sich die Ausbildung über das ganze Ka-
lenderjahr, erhalten Sie den Freibetrag auch für die Ferienzeit.

Voraussetzungen für den Steuerfreibetrag:
■ An Ihrem Wohnort gibt es keine entsprechende Ausbildungs

möglichkeit

■ Zwischen der Ausbildungsstätte und Ihrem Wohnort liegen mehr als
80 Kilometer

Voraussetzungen für den Freibetrag bei kürzeren Entfernungen:
■ Die einfache Fahrt dauert mit dem schnellsten öffentlichen Ver-

kehrsmittel über eine Stunde – die Zeit für Fahrten innerhalb der
Wohn- bzw. Ausbildungsgemeinde zählen nicht dazu

■ Das tägliche Pendeln ist lt. Studienfördergesetz nicht zumutbar

■ Bei Schüler:innen und Lehrlingen: In einem Umkreis von 25 Kilo-
metern gibt es keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit, und
die Kinder bzw. Jugendlichen wohnen am Ausbildungsort in einer
Zweitunterkunft, z. B. einem Internat
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Behinderung und Diätverpflegung des Kindes

! Damit Sie die folgenden Ausgaben steuerlich geltend 
machen können, muss bei Ihrem Kind die Behinderung 
bzw. die Notwendigkeit einer speziellen Diät bestätigt sein. 
Wenden Sie sich bitte an: www.sozialministeriumservice.at

Hat Ihr Kind eine Behinderung von unter 25 Prozent, können Sie die 
tatsächlichen krankheitsbedingten Aufwendungen abschreiben. In die-
sem Fall werden die Ausgaben mit Selbstbehalt berücksichtigt. 

Muss Ihr Kind eine ärztlich verordnete Diät einhalten, können Sie 
zudem einen der pauschalen Freibeträge für Diätverpflegung geltend 
machen. Für folgende Krankheiten gibt es monatliche Freibeträge:

■ Diabetes, Tuberkulose, Zöliakie, Aids: 70 Euro
■ Gallen-, Leber- Nierenerkrankungen: 51 Euro
■ Magenerkrankung, andere innere Krankheiten: 42 Euro

Auch die Diätfreibeträge werden bei einer Behinderung von weniger als 
25 Prozent nur mit Selbstbehalt anerkannt. 

Kosten bei Behinderungen zwischen 25 und 49 Prozent
In diesem Bereich können Sie die behinderungsbedingten Krankheits-
kosten wie die Ausgaben für Hilfsmittel und Heilbehandlungen ohne 
Selbstbehalt abschreiben.

Zudem gibt es je nach Behinderungsgrad Ihres Kindes pauschale Frei-
beträge. Die Freibeträge stehen jedoch nur dann zu, wenn kein Pflege-
geld bezogen wird.

Höhe der Freibeträge pro Kalenderjahr

Grad der Behinderung Freibetrag

25–34 % € 124,00

35–44 % € 164,00

45–49 % € 401,00

AK Infoservice
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Was gilt bei außergewöhnlichen Belastungen bei Kindern? 

Behinderungen ab 50 Prozent
Hat Ihr Kind eine Behinderung von mindestens 50 Prozent, steht Ihnen 
oder Ihrem:Ihrer Partner:in die erhöhte Familienbeihilfe zu.

Sie haben die Wahl, ob Sie Ihre tatsächlichen Kosten oder einen mo-
natlichen Freibetrag von 262 Euro geltend machen. Wenn Sie Pflege-
geld beziehen, wird dies mit den Kosten bzw. dem Freibetrag gegen-
gerechnet.

Zusätzlich zum monatlichen Freibetrag und ohne Gegenrechnung mit 
dem Pflegegeld können Sie absetzen:

■ Ausgaben für Hilfsmittel
■ Kosten der Heilbehandlungen
■ Mehraufwendungen für Transport zur Sonder- bzw. Pflegeschule

oder Behindertenwerkstätte wegen Unzumutbarkeit der Benützung
von Öffis

■ Ausgaben für eine Sonder- bzw. Pflegeschule
■ Aufwendungen für eine Behindertenwerkstätte

Ihr Kind wohnt in einem Vollinternat und Sie machen den monatlichen 
Freibetrag geltend? In diesem Fall müssen Sie die 262 Euro für jeden 
Internatstag um 1/30 reduzieren.

! Haben Sie und Ihr:e (Ehe-)Partner:in Anspruch auf den 
Freibetrag, können Sie sich diesen teilen: und zwar in dem 
Verhältnis, in dem Sie die Kosten tragen. Aber auch bei 
Teilung des Freibetrags stehen Ihnen insgesamt nur 262 
Euro monatlich zu. 



Anhang

IM ANHANG FINDEN SIE EIN ABKÜRZUNGS-  
UND EIN STICHWORTVERZEICHNIS.
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Anhang

Stichwortverzeichnis
A
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Alleinverdienerabsetzbetrag................................	  11
B
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E
Elternkarenz, Wiedereinstieg...............................	   7
F
Familienbonus Plus.............................................	   5

K
Kinderbetreuungskosten.....................................	  15
Kindermehrbetrag...............................................	   8
M
Mehrkindzuschlag..............................................	   7
N
Negativsteuer.....................................................	   8
S
SV-Bonus............................................................	   8
U
Unterhaltsabsetzbetrag.......................................	  12

Abkürzungsverzeichnis
AEAB		  Alleinerzieherabsetzbetrag
ANV		  Arbeitnehmer:innenveranlagung
AVAB		  Alleinverdienerabsetzbetrag
EU		 Europäische Union
EWR		 EU mit Island, Liechtenstein, Norwegen
SV Sozialversicherung
UHAB		  Unterhaltsabsetzbetrag



Verändern Sie ihre Elternteilzeit

Der Gesetzgeber erlaubt, die Elternteilzeit einmal zu verändern. Viel-
leicht gelingt es Ihnen dadurch, auch eine längere Arbeitszeit mit den
Bedürfnissen Ihrer Kinder gut zu vereinen.

Wenn Ihr Kind am oder nach dem 1. Jänner 2016 geboren
wurde, gelten neue Regelungen bei der Elternteilzeit.

Mehr Informationen dazu finden für Sie auf:
arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Elternteilzeit/Elternteilzeit.html

Verlagern Sie die Arbeitszeit, statt Stunden zu reduzieren

Sie glauben, eine Verkürzung der Arbeitszeit ist notwendig? Denken
Sie vorher über eine Verlagerung der Arbeitszeit nach. Das Mutter-
schutzgesetz sowie das Väterkarenzgesetz erlauben unter gewissen
Voraussetzungen eine Verlegung der Arbeitszeit. Z. B. einen späteren
Arbeitsbeginn, damit Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen können.

Leben Sie die partnerschaftliche Teilung

Reden Sie mit Ihrem Partner über die Aufteilung der Betreuungspflichten.
Eine gleichzeitige Elternteilzeit macht’s möglich. Informieren Sie sich,
ob Sie und Ihr Partner die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllen.
Siehe auch wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/berufundfamilie

Kaufen Sie Schul- und Studienzeiten nach

Wenn es Ihre finanzielle Situation erlaubt, können Sie auch Schul- und
Studienzeiten nachkaufen. Stellen Sie 2021 einen Antrag, bezahlen Sie
pro nachgekauftem Versicherungsmonat 1.265,40 Euro.

Diese Zeiten können Sie nachkaufen:
■■ 24 Monate einer mittleren Schule
■■ 36 Monate einer höheren Schule
■■ 72 Monate einer Hochschule

Bitte überprüfen Sie vor einem Nachkauf, ob er sich
auch wirklich lohnt. Die Pensionsversicherung
rechnet Ihnen das gerne aus.

Beantragen Sie ein Pensionssplitting

Ihr Partner ist erwerbstätig und Ihnen obliegt die Betreuung der gemein-
samen Kinder? Dann können Sie ein freiwilliges Pensionssplitting für die
ersten 7 Lebensjahre Ihres Kindes vereinbaren.

Ihr Vorteil: Sie erhalten eine Gutschrift von Ihrem Partner, die Ihren
Kindererziehungszeiten und Ihrer allfälligen Erwerbstätigkeit hinzuge-
rechnet wird.

■■ Sie können maximal 50 Prozent der Pensionsgutschrift des anderen
Elternteils übernehmen
■■ Ihr Pensionskonto darf durch diese Gutschrift die Jahreshöchstbei-
tragsgrundlage nicht überschreiten

Bitte beachten Sie, dass Sie das Pensionssplitting bis zum
vollendeten 10. Lebensjahr Ihres Kindes bei Ihrer Pensionsver-
sicherung beantragen müssen!

Versichern Sie sich höher

Eine freiwillige Höherversicherung empfehlen wir Ihnen dann, wenn Sie
den finanziellen Spielraum dafür haben. Einen Betrag in das staatliche
Pensionssystem einzuzahlen ist im Vergleich zur privaten Vorsorge sehr
attraktiv. Der jährliche Beitrag darf maximal so hoch wie die doppelte
Höchstbeitragsgrundlage sein. 2021 sind das 11.100 Euro.
Mit der Höherversicherung erwerben Sie einen eigenen Pensions-
bestandteil. Man nennt ihn den „besonderen Steigerungsbetrag”.
Er wird nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet.

Ihre Vorteile:
■■ Der besondere Steigerungsbetrag wird 14 Mal im Jahr ausbezahlt
und jährlich der Inflation angepasst
■■ Er ist zu 75 Prozent steuerfrei, die restlichen 25 Prozent werden wie
Ihre Pension versteuert
■■ Ein Teil des Steigerungsbetrages geht im Todesfall auf Ihre Hinter-
bliebenen über

Bei Pflege naher Angehöriger oder eines behinderten Kindes
Sie pflegen einen nahen Angehörigen oder Ihr behindertes Kind, und
reduzieren deshalb Ihre Arbeitszeit? Oder geben für die Pflege Ihre
Arbeit zur Gänze auf? In diesem Fall können Sie sich kostenlos in der
Pensionsversicherung selbst- oder weiterversichern.
Voraussetzungen und nähere Informationen finden Sie im AK Ratgeber
Pflegende Angehörige. Gratis Download:
wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/berufundfamilie

Wichtige Hinweise für den Pensionsantritt

Das Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von derzeit
60 Jahren ist kein Kündigungsgrund!
Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt:
Die Kündigung von Frauen aus diesem Grund ist eine verbotene Ge-
schlechter-Diskriminierung. Sie kann angefochten werden.

! Werden Sie dennoch gekündigt, wenden Sie sich bitte so-
fort an uns. Denn die Frist für eine Anfechtung beträgt nur
14 Tage ab Ausspruch der Kündigung.
Wählen Sie Tel.: +43 1 501 65-1201. Wir helfen Ihnen!

Wollen Sie länger als bis zu Ihrem Regelpensionsalter arbeiten,
haben Sie 2 Möglichkeiten:
■■ Sie beziehen neben Ihrem Erwerbseinkommen auch Ihre Alterspension
■■ Sie nehmen Ihre Pension erst später in Anspruch.
In diesem Fall bekommen Sie einen jährlichen Bonus von 4,2 Prozent
auf das Pensionskonto, und zahlen statt 10,25 Prozent den halben
Pensionsversicherungsbeitrag

Das Regelpensionsalter für Frauen steigt Schritt für Schritt auf 65 Jahre

Frauen geboren von - bis Regelpensionsalter

Bis 01.12.1963 60 Jahre

02.12.1963 – 01.06.1964 60 Jahre und 6 Monate

02.06.1964 – 01.12.1964 61 Jahre

02.12.1964 – 01.06.1965 61 Jahre und 6 Monate

Wichtig

Alle aktuellen AK Publikationen stehen zum Download für Sie
bereit: wien.arbeiterkammer.at/publikationen

Weitere Bestellmöglichkeiten:
E-Mail: mitgliederservice@akwien.at
Bestelltelefon: (01) 501 65 1401
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Frauen geboren von - bis Regelpensionsalter

02.06.1965 – 01.12.1965 62 Jahre

02.12.1965 – 01.06.1966 62 Jahre und 6 Monate

02.06.1966 – 01.12.1966 63 Jahre

02.12.1966 – 01.06.1967 63 Jahre und 6 Monate

02.06.1967 – 01.12.1967 64 Jahre

02.12.1967 – 01.06.1968 64 Jahre und 6 Monate

Ab 02.06.1968 65 Jahre

Der Pensionsrechner der AK hilft Ihnen, Ihre künftige
Pensionshöhe schon jetzt abzuschätzen.

Rechnen Sie die Auswirkungen verschiedener Einkommen oder 
vorzeitigen Pensionsantrittes auf Ihre Pension einfach durch. Den
Pensionsrechner finden Sie auf wien.arbeiterkammer.at/pensionskonto
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